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1.	 Problemstellung

Aus ökonomischer Sicht sollten – dem Subsidiaritätsprinzip folgend – öffent-
liche Verbände nur in solchen Bereichen aktiv werden, in denen der Marktme-
chanismus zu suboptimalen ergebnissen führt. Wenn derartige Marktmängel 
auftreten, so folgt aus dem Subsidiaritätsprinzip weiterhin, dass die „reparatur“ 
dieser Mängel zunächst den kleinstmöglichen öffentlichen Verbänden über-
tragen werden sollte – also lokal ausgerichteten Organisationen, mithin: den 
Kommunen. erst sofern und soweit die Kommunen einen Marktmangel nicht 
hinreichend beseitigen oder kompensieren können, wären dann Aktivitäten der 
„höheren“ – eigentlich: „größeren“ – öffentlichen Verbände (in Deutschland: 
Länder, Bund) in Betracht zu ziehen. 

In den vergangenen Jahrzehnten sind diese allgemeinen Grundsätze von der Po-
litik vielfach verletzt worden. Auch neuere entwicklungen in der ökonomischen 
Theorie haben hierzu leider einen gewissen Beitrag geleistet. Insbesondere die 
Theorie der externen effekte hat zwar auf der einen Seite das Verständnis für 
wichtige realwirtschaftliche Probleme – nicht zuletzt im Bereich der umwelt-
verschmutzung – erheblich verbessert. Auf der anderen Seite hat die Übertra-
gung dieser Theorie auf den öffentlichen Sektor aber auch dazu beigetragen, 
die Zentralisierung öffentlicher Aktivitäten zu fördern und die kommunale Au-
tonomie auszuhöhlen, indem sie den Akteuren auf der ebene des Zentralstaats 
eine probate Legitimation für eingriffe in die kommunale Autonomie lieferte.1 
ebenso wie nahezu jede private Aktivität eines Individuums bei anderen Indi-
viduen externe effekte bewirken kann, gehen auch von lokalen öffentlichen 
Aktivitäten vielfältige externe effekte auf angrenzende Kommunen und auf die 
Politik der größeren öffentlichen Verbände aus. Hieraus lassen sich dann leicht 
Argumente gewinnen, mit denen die Vertreter des Zentralstaats eine „Hochzo-
nung“ von Kompetenzen durchsetzen können. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat es demgemäß in Deutschland, aber auch 
in anderen Ländern, eine deutliche Tendenz zur Zentralisierung und zum Abbau 
kommunaler rechte gegeben – entsprechend der von Johannes Popitz bereits 
in den 1920er Jahren erwarteten „Anziehungskraft des übergeordneten etats“.2 

1 Vgl. Horst Zimmermann, Wider den Internalisierungszwang – Argumente gegen eine übermä-
ßige Nutzung des Konzepts der externen effekte, in: H.-F. eckey u. a. (Hrsg.), Ordnungspolitik 
als konstruktive Antwort auf wirtschaftspolitische Herausforderungen, Festschrift zum 65. 
Geburtstag von Paul Klemmer, Stuttgart 2001, S. 319 ff. 

2 Vgl. Johannes Popitz, Der Finanzausgleich, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 2, 1. 
Auflage, Tübingen 1927, S. 338 ff., hier: S. 347-349.
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Die kommunalen entscheidungsträger haben an ihrer eigenen entmachtung 
allerdings durchaus mitgewirkt und keineswegs immer eine Abwehrhaltung 
gegenüber den eingriffen der staatlichen ebenen eingenommen. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass die Zentralisation auch für die kommunalen Akteure 
Voreile mit sich bringt. Die heutige, moderne Form der Zentralisation kam und 
kommt vor allem in einer „Politikverflechtung“ (Fritz W. Scharpf)3 zum Ausdruck. 
Hierbei verbleibt den kommunalen Akteuren für nahezu jeden Aufgabenbereich 
eine gewisse restautonomie, die Trennlinien zwischen den ebenen laufen nicht 
entlang der öffentlichen Aufgaben, sondern liegen quer zu ihnen. Im ergebnis 
ist gerade in Deutschland die Abhängigkeit sämtlicher öffentlicher Verbände 
auf allen ebenen von den jeweils anderen ebenen erheblich gestiegen. Den 
politischen und administrativen Akteuren – auch auf der lokalen ebene – er-
wachsen hieraus Vorteile in der Form steigender Kosten ihrer Kontrolle durch 
die Wähler (=wachsender Freiraum der Politiker und Bürokraten) sowie der 
Möglichkeit, die Verantwortlichkeit für negativ bewertete entscheidungen auf 
andere ebenen abzuwälzen.4

Mit den geschilderten Tendenzen ging zumindest in Deutschland ein deutlicher  
Bedeutungsverlust der Kommunen einher. Das öffentliche Interesse hat sich 
hierzulande zunehmend auf die Politik von Bund und Ländern fokussiert. In 
jüngster Zeit zeichnet sich nun allerdings eine reihe neuer entwicklungen ab, 
durch welche es weltweit zu einer „renaissance“ der lokalen ebene kommen 
könnte bzw. teilweise bereits gekommen ist. Die Globalisierung der Wirtschaft 
hat dazu geführt, dass nationale regelungen und die nationale Wirtschaftspolitik 
für privatwirtschaftliche Aktivitäten an relevanz verloren haben. Demgegen-
über wird die Qualität lokaler Standorte für private unternehmen zunehmend 
wichtiger. Hierbei spielen nicht zuletzt die Möglichkeiten eine rolle, Ballungs-
vorteile zu erzielen, deren relevanz für die wirtschaftliche entwicklung heute 
auch von der Wirtschaftstheorie – vor allem von den Ansätzen der „New eco-
nomic Geography“ –5 zunehmend betont wird. Für das Zustandekommen von 
Ballungsvorteilen sind regelungen der Landnutzung und diverse öffentliche 
Infrastrukturangebote von Bedeutung, für die auch heute noch in den meisten 
Ländern die Kernkompetenzen den Kommunen zugeordnet sind. 

3 Vgl. Fritz W. Scharpf, Theorie der Politikverflechtung, in: ders., B. reissert und B. Schnabel, 
Politikverflechtung: Theorie und empirie des kooperativen Föderalismus in der Bundesre-
publik, Kronberg (Ts.),  1976, S. 13 ff.

4 Vgl. Martin T.W. rosenfeld, Hat die Dezentralisierung öffentlicher Aufgabenerfüllung eine 
Chance? - ein Versuch der Integration und erweiterung vorliegender Hypothesen zum „Po-
pitzschen Gesetz“, in: Archiv für Kommunalwissenschaften (AfK), Jg. 28, 1989, S. 28 ff.

5 exemplarisch sei hier nur auf das bekannte Werk von Paul r. Krugman verwiesen, Geography 
and Trade, Cambridge (Mass.), 1991. 
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Aus alledem erwächst die volkswirtschaftliche Notwendigkeit, die Kommunen 
für den internationalen Standortwettbewerb fit zu machen und eine optimale 
institutionelle Ausgestaltung der lokalen ebene des öffentlichen Sektors zu er-
reichen. Hierzu gehört nicht zuletzt die Frage nach einer optimalen regelung 
für das lokale einnahmensystem, denn ohne eine hinreichende Ausstattung mit 
finanziellen ressourcen wird es den Kommunen nicht möglich sein, den ge-
schilderten aktuellen Herausforderungen zu entsprechen und – in jenen Ländern 
wie Deutschland, in denen es bislang einen fast permanenten Prozess der ent-
kommunalisierung und Verstaatlichung vormals kommunaler Aufgabenbereiche 
gegeben hat – ggf. auch wieder befähigt zu werden, mehr Verantwortlichkeit 
für öffentliche Aufgaben zu übernehmen.

Der vorliegende Beitrag hat das Anliegen, die verschiedenen Möglichkeiten ei-
ner Finanzierung der kommunalen ebene vor dem dargestellten aktuellen Hin-
tergrund allgemein zu diskutieren. Neben der daraus abgeleiteten Anforderung 
an ein kommunales einnahmensystem, die wirtschaftliche entwicklung zu un-
terstützen, zeichnen sich in den hochindustrialisierten Ländern einige weitere 
Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft ab, denen die kommunalen 
einnahmen ebenfalls rechnung tragen sollten. Auf diese Veränderungen wird 
im folgenden Abschnitt 3 eingegangen. Zuvor werden im Abschnitt 2 allgemei-
ne ökonomische Anforderungen an ein kommunales einnahmensystem vorge-
stellt, die unabhängig von den aktuellen entwicklungen Gültigkeit haben. Im 
Abschnitt 3 werden sodann zunächst unterschiedliche Kategorien von kommu-
nalen einnahmensystemen vorgestellt, die anschließend auf ihre Konformität 
mit den zuvor erläuterten Anforderungen hin untersucht werden. Im Abschnitt 4 
wird dann abschließend ein resumée gezogen und der Frage nachgegangen, ob 
und unter welchen Bedingungen ein effizientes kommunales einnahmensystem 
realisiert werden kann: Wie kann der institutionelle Wandel von einem weniger 
effizienten System – wie dies z. B. derzeit in Deutschland gegeben ist – zu einer 
ökonomisch günstigeren regelung der kommunalen Finanzierung erfolgreich 
bewerkstelligt werden?

2.	 Allgemeine	Anforderungen	an	ein	
kommunales	Einnahmensystem

Die einnahmen der Kommunen können grundsätzlich aus drei Quellen stammen: 
Abgaben (der privaten Haushalte und unternehmen), Zuweisungen („Grants in 
Aid“, Transfers von anderen öffentlichen Haushalten an eine Kommune) oder 
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Kreditaufnahme. Kredite müssen – langfristig gesehen – stets mit Hilfe von 
Mitteln aus den beiden anderen einnahmenkategorien getilgt werden. Deshalb 
konzentriert sich der vorliegende Beitrag auf die Betrachtung von Abgaben und 
Zuweisungen.6

2.1  Grundsätze für alle öffentlichen Haushalte

Die weit bekannten klassischen Steuergrundsätze, die von Adam Smith prägnant 
formuliert wurden, werden in der ökonomischen Diskussion unverändert allge-
mein akzeptiert und sollten demgemäss auch von kommunalen Abgaben erfüllt 
werden. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass hinsichtlich der Konkretisierung 
dieser klassischen Grundsätze keineswegs ein allgemeiner Konsens gegeben ist. 
Die Grundsätze sind zwar einerseits aus ökonomischer Sicht plausibel, ande-
rerseits lassen sich mit ihnen aber auch – je nachdem, welche Konkretisierung 
gewählt wird – unterschiedliche effekte bewirken. Im einzelnen handelt es sich 
bei den Smithschen Grundsätzen um folgende regeln:7

– Die Abgaben sollten die Privaten proportional zu ihren einkünften belasten 
(„Gleichmäßigkeit der Abgaben“). Dies impliziert höhere Lasten für Personen 
oder Firmen mit höheren einkommen bzw. erträgen. Dahinter steht die 
„äquivalenztheoretische“8 Vorstellung, dass die privaten einkünfte auch 
durch die Gesamtheit aller Institutionen und Leistungen zustande kommen, 
die vom Staat und den Kommunen bereit gestellt werden; höhere einkünfte 
deuten auf einen höheren Nutzen aufgrund der öffentlichen Institutionen 
und Leistungen hin.

– Die regelungen der Abgaben sollten ein hohes Maß an Bestimmtheit auf-
weisen, um eine willkürliche Festlegung der individuellen Belastung durch 
die Verwaltung zu verhindern.

– Die Abgabenerhebung sollte für den privaten Sektor möglichst bequem sein, 
d. h. die Aufwendungen, die mit der Berechnung der Steuerlast sowie der 

6 Dabei ist natürlich zu bedenken, dass die Zuweisungen eines Verbands A an einen anderen 
Verband B wiederum aus Abgaben finanziert werden müssen, die vom Verband A erhoben 
werden. Diese Abgaben können wiederum Auswirkungen auf die Wirtschaftssubjekte inner-
halb des Verbands B haben, sofern dieser eine Teilmenge innerhalb des größeren Verbands 
A darstellt.

7 Vgl. hierzu und zu weiteren Steuergrundsätzen etwa Wolfgang Scherf, Öffentliche Finanzen 
– einführung in die Finanzwissenschaft, Stuttgart 2009, S. 217 ff.

8 Zum Äquivalenzprinzip oder „Benefit Principle“ sei verwiesen auf  die untersuchung von 
Bernd Hansjürgens, Äquivalenzprinzip und Staatsfinanzierung, Berlin 2001.
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Abgabe einer Steuererklärung verbunden sind, sollten so gering wie möglich 
sein („Bequemlichkeit der Abgabenerhebung“). 

– Auch die Kosten der Verwaltung öffentlicher Abgaben sollten so niedrig wie 
möglich sein („Minimierung von Verwaltungskosten“). Dieser Grundsatz lässt 
sich analog auch auf die Gestaltung von Zuweisungen zwischen öffentlichen 
Haushalten anwenden. Auch hier gilt, dass die Kosten der Abwicklung dieser 
Transfers zu minimieren sind; komplizierte Zuweisungssysteme, die hohe 
Verwaltungskosten implizieren, sind folglich abzulehnen.

Diese fundamentalen klassischen Steuergrundsätze sind im Laufe der Zeit immer 
wieder ergänzt und modifiziert worden, teilweise sind dabei sehr ausdifferen-
zierte untersuchungen entstanden.9 Für den Bereich der kommunalen einnahmen 
sind vor allem noch die folgenden allgemeinen Prinzipien von Bedeutung:

– Gefordert ist ein hohes Maß an Transparenz der einnahmensysteme und ihrer 
Detailregelungen. Nur wenn sowohl die privaten Haushalte und privaten 
Firmen als auch die Politiker und Bürokraten die regelungen im Bereich der 
öffentlichen einnahmen weitgehend durchschauen können, können sie auf 
diese regelungen auch richtig reagieren. Für die privaten Haushalte und 
privaten Firmen (als „Prinzipale“ der öffentlichen Haushalte) ist ein hohes 
Maß an Transparenz der einnahmensysteme nötig, damit  sie die Politiker 
und Bürokraten effizient kontrollieren können. Auf diese Weise wird ein 
unerwünschter Freiraum der Politiker und Bürokraten verhindert, den diese 
zur realisierung ihrer persönlichen Ziele nutzen könnten.

– Weiterhin ist immer wieder gefordert worden, dass die einnahmen für jede 
Jurisdiktion so hoch sein sollten, dass die „notwendigen“ Ausgaben einer 
Jurisdiktion vollständig gedeckt werden („Ausreichendheit der Einnahmen“). 
Hierbei stellt sich aber natürlich die Frage, was unter „notwendig“ zu verste-
hen ist. Bei einer radikalen Interpretation ließen sich mit diesem Grundsatz 
auch extrem hohe Abgabenlasten rechtfertigen. Demgemäß ist es eigentlich 
wichtiger, mit dem kommunalen einnahmensystem den Politikern und den 
Bürokraten Anreize zu setzen, die sie dazu veranlassen, der Nachfrage der 
privaten Haushalte sowie der privaten Firmen nach öffentlichen Leistungen 
möglichst weitgehend zu entsprechen. Die Möglichkeit, eigenen Zielset-
zungen zu folgen, sollte für die Politiker und Bürokraten demgegenüber 

9 Vgl. hierzu exemplarisch die bekannte untersuchung von Fritz Neumark, Grundsätze gerechter 
und ökonomisch rationaler Steuerpolitik, Tübingen 1970.
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weitgehend begrenzt werden (“Minimierung des Freiraums von Politikern 
und Bürokraten“).

– Wichtig ist auch der Grundsatz der Beweglichkeit oder Flexibilität, dem-
zufolge die regelungen für die einnahmen einer Jurisdiktion so gestaltet 
sein sollten, dass eine diskretionäre Anpassung der einnahmen an Schwan-
kungen der Ausgaben, aber auch an zyklische Veränderungen der jeweiligen 
Bemessungsgrundlage einer Abgabe (z. B. des einkommens), möglich wird. 
Dieser Grundsatz verdient vor allem vor dem Hintergrund der Gefahren 
einer zu hohen öffentlichen Verschuldung Beachtung. Denn ohne eine 
hinreichende Flexibilität der einnahmen bleibt den öffentlichen Haushalten 
kurzfristig nur die Chance, sich über den Kreditmarkt zu finanzieren, soweit 
Ausgabenkürzungen nicht ohne weiteres realisierbar sind.

– Weiterhin wird gefordert, dass die öffentlichen Abgaben für die privaten 
Wirtschaftssubjekte nach Möglichkeit keine zusätzlichen Lasten (über die 
Aufwendungen hinaus, die mit der ermittlung und Abführung der Abgaben 
verbunden sind) bewirken sollten („Verhinderung von Zusatzlasten“).

– Der Grundsatz der Redistribution privater Einkommen zugunsten sozial 
schwacher Haushalte ist einerseits hinsichtlich seiner Konkretisierung 
ständig politisch umstritten, andererseits besteht ein weitgehender Konsens, 
wonach umverteilung keine Aufgabe der Kommunen sein sollte. Gleichwohl 
hat der Grundsatz in seiner räumlichen Dimension Bedeutung für kommunale 
einnahmensysteme. Vielfach wird gefordert, dass mit der Ausgestaltung der 
kommunalen einnahmensysteme eine umverteilung von den eher wirtschaft-
lich erfolgreichen zu den weniger erfolgreichen Kommunen erfolgen sollte. 
Hierzu gibt es z. B. in Deutschland einen parteiübergreifenden Grundkonsens 
dahingehend, dass eine wie immer konkretisierte Mindestausstattung mit 
kommunaler Infrastruktur (z. B. Grundschulen, Feuerwehr) in jeder Kommune 
vorhanden sein sollte. Dies wird vielfach auch unter dem Schlagwort der 
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ diskutiert.10

– Schließlich wird verlangt, dass die öffentlichen einnahmen in den Dienst 
der makroökonomischen Stabilisierung gestellt werden sollten, soweit 
dies aufgrund der jeweiligen konjunkturellen Situation erforderlich und 
wirtschaftspolitisch effizient sein sollte. Für die Kommunen wird hieraus 

10 Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Prinzip der „Gleichwertigkeit“  vgl. z. B. 
Martin T.W. rosenfeld, (Wie) lassen sich “gleichwertige Lebensverhältnisse” in Deutschland 
erreichen? Bisherige ergebnisse und die Zukunft der interregionalen Ausgleichspolitik, in: 
Deutschland Archiv, Jg. 41, Heft 2/2008, S. 792 ff.
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der Grundsatz abgeleitet, dass für eine konjunkturneutrale und tendenziell 
wachstumsproportionale entwicklung ihrer einnahmen gesorgt werden 
sollte („Konjunkturneutralität kommunaler Einnahmen“). Der Grund hierfür 
liegt darin, dass die Konjunkturstabilisierung in erster Linie als Aufgabe des 
Zentralstaates angesehen wird. eine prozyklische Budgetpolitik der Kommu-
nen soll vermieden werden. Das kommunale Finanzsystem kann zudem die 
Möglichkeit vorsehen, dass der Zentralstaat in Zeiten der konjunkturellen 
Schwäche Sonderzuweisungen an die Kommunen vergeben darf, um die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stärken.11

2.2  Spezielle Grundsätze für die kommunale Ebene

Über die bislang diskutierten Prinzipien hinaus gibt es eine reihe von spezi-
ellen Grundsätzen, die bei der Ausgestaltung kommunaler einnahmensysteme 
Beachtung finden sollten.12

– Die Höhe der kommunalen Abgaben sollte nach Möglichkeit jeweils an den 
örtlichen Kosten ausgerichtet werden, die mit dem Angebot an kommunalen 
Leistungen verbunden sind und sich zwischen den Kommunen vielfach 
deutlich unterscheiden („Kostengerechtigkeit der Abgaben“). Hierbei spielen 
neben naturräumlichen Gegebenheiten auch Ballungsvorteile und -nachteile 
eine rolle. Ohne eine Orientierung der Abgaben an den örtlichen Kosten 
würde es zu einer suboptimalen räumlichen Allokation privater Wirtschafts-
aktivitäten kommen.

– Gebühren und Beiträge sind Abgaben, die zumeist zur Finanzierung kon-
kreter kommunaler Aufgaben eingesetzt werden sollen (zweckgebundene 
Abgaben). Sie werden teilweise in Abhängigkeit von der konkreten Nutzung 
kommunaler Leistungen (z. B. der Wasser- oder Gasversorgung) durch Pri-
vate erhoben. Soweit die Gebühren und Beiträge so angesetzt werden, dass 
sie zu einem Aufkommen führen, welches die Kosten übersteigt, kommt es 
zu einer Fehlsteuerung privatwirtschaftlicher Aktivitäten. (Grundsatz der 
Kostendeckung zweckgebundener Abgaben)

11 entsprechende Maßnahmen wurden in Deutschland ab dem Frühjahr 2009 als Antwort 
auf die globale Finanz- und Wirtschaftskrise mit dem sog. Konjunkturpaket II umgesetzt. 
Vgl. hierzu Martin T.W. rosenfeld, Die Kommunen in der Finanzkrise: Kurzfristig Gewinner, 
langfristig Verlierer, in: Wirtschaft im Wandel - Themenheft (TH) 1 / 2009, S. 43 ff.

12 Vgl. hierzu z. B. Horst Zimmermann, Kommunalfinanzen – eine einführung in die finanz-
wissenschaftliche Analyse der kommunalen Finanzwirtschaft, Baden-Baden 1999, S. 151-
162.
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– Alle lokalen „Stakeholder“-Gruppen sollten mit einer Abgabe zu den kommu-
nalen einnahmen beitragen. Auf der einen Seite wird hierdurch das Interesse 
der Stakeholder verstärkt, sich über den einsatz der abgeführten Mittel 
durch die Kommunen zu informieren und eine ineffiziente Verwendung der 
Mittel zu sanktionieren. Auf der anderen Seite erhalten die Kommunalpo-
litiker durch die gruppenbezogenen Abgaben einen zusätzlichen Anreiz, die 
Interessen der einzelnen Stakeholder-Gruppen zu berücksichtigen und keine 
einseitige Bevorteilung einzelner Gruppen (z. B. der privaten Haushalte) zu 
realisieren. (Grundsatz des Interessenausgleichs)13

– In Verbindung mit dem Grundsatz des Interessenausgleichs steht die Forde-
rung nach Fühlbarkeit der kommunalen Abgaben für die privaten Haushalte 
bzw. Firmen. Nur wenn die lokalen Stakeholder über ihre konkrete Abga-
benlast Bescheid wissen, werden sie auch ein hinreichendes Interesse an 
der Kontrolle kommunaler Budgetentscheidungen haben.

– Hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung der Gruppen, die zur Finanzierung 
kommunaler Leistungen einen Beitrag leisten sollten, gilt das von Mancur 
Olson postulierte „Prinzip der Fiskalischen Äquivalenz“14: Demnach sollte 
stets geprüft werden, wie groß der räumliche einzugsbereich einer  kom-
munalen Leistung ist. Welche privaten Haushalte und Firmen an welchem 
Ort gehören zu den direkten Nutzern der Leistung? Alle Angehörigen des 
Nutzerkreises einer kommunalen Leistung sollten auch dem Kreis der Fi-
nanzierer angehören, anderenfalls ist laut Olson mit einer Über- oder einer 
unterversorgung mit lokalen öffentlichen Leistungen zu rechnen.

- Schließlich, aber nicht zuletzt, sollte das lokale Finanzierungsystem so 
ausgestaltet sein, dass kommunale Zielsetzungen, nicht zuletzt hinsichtlich 
der lokalen wirtschaftlichen entwicklung, von ihm unterstützt werden. 
(Grundsatz der Komplementarität zwischen kommunalen Einnahmen und 
Aufgaben)

13 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, Gutachten zur reform 
der Gemeindesteuern in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1982, S. 30.

14 Mancur Olson, The Principle of „Fiscal equivalence“ – The Division of responsibilities Among 
Different Levels of Government, in: American economic review (Aer), Vol. 59 (1969), Papers 
and Proceedings, S. 479 ff.
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3.	 Implikationen	der	modernen	Herausforderungen	
für	die	kommunalen	Einnahmen

Vor dem Hintergrund der im Abschnitt 1 dargestellten aktuellen Heraus-
forderungen durch die Globalisierung der Wirtschaft lässt sich das Ziel der 
Komplementarität zwischen kommunalen einnahmen und Aufgaben dahinge-
hend spezifizieren, dass ein kommunales einnahmensystem dazu in der Lage 
sein sollte, eine Stärkung der lokalen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
zu bewirken, und insbesondere ihre Fähigkeit zur unterstützung von Ballungs-
vorteilen zu fördern. Aus der unterstützung von Ballungsvorteilen folgt im 
umkehrschluss, dass das kommunale einnahmensystem eine erosion von Bal-
lungsvorteilen verhindern sollte, wie sie etwa durch ein Übermaß an Suburbani-
sierung zustande kommen kann. 

Neben der Globalisierung gibt es eine reihe weiterer aktueller Tendenzen in 
Wirtschaft und Gesellschaft, denen die Kommunen rechnung tragen müssen. 
Teilweise sind diese Tendenzen eng mit der Globalisierung verknüpft:15

– Die Wirtschaft entwickelt sich zunehmend in richtung auf eine „wissens-
basierte Wirtschaft“. um dieser Tendenz rechnung zu tragen, sollte auch 
das kommunale einnahmensystem den Politikern und Bürokraten Anreize 
für Investitionen in Wissen und in Innovationssysteme setzen.

– Die Mobilität der Bevölkerung hat in den letzten Jahrzehnten aufgrund 
sinkender Kosten der raumüberwindung deutlich zugenommen. Dies hat 
auch dazu geführt, dass viele Menschen heute mehrere Wohnorte haben 
und/oder die kommunalen Infrastrukturangebote an mehr als einem Ort 
nutzen – und damit für die Kommunen Kosten verursachen.

– Im Gegensatz zu anderen langfristigen Veränderungen von Wirtschaft und 
Gesellschaft ist der demographische Wandel relativ sicher zu bestimmen, 
soweit es um die Alterung und den rückgang der einheimischen Bevölke-
rung geht.

15 Vgl. Martin T.W. rosenfeld, Veränderungen ökonomischer rahmenbedingungen, in: Perspekti-
ven der regional- und Siedlungsentwicklung – Veränderungen – Tendenzen – Ausrichtungen, 
hrsg. vom Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V., Hoyerswerda o. J. (2008), S. 
17-22.
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– Neben dem demographischen Wandel gilt heute der Klimawandel als eine 
weitere wesentliche gesellschaftliche Herausforderung. Hinzu kommen 
steigende energiekosten. Für die Kommunen lässt sich hieraus u. a. das 
Ziel ableiten, eine Steigerung der lokalen energieeffizienz zu erreichen. 
Hierfür kann es u. a. zweckmäßig sein, eine eher kompakte Siedlungsform 
anzustreben.

– eine von der Politik getriebene Veränderung sind die zunehmenden Be-
schränkungen in der Landnutzung. es wird beabsichtigt, den Verbrauch an 
Bauland und die damit einhergehende Versiegelung des Bodens deutlich zu 
vermindern (in Deutschland: sog. „30-ha-Ziel“). ungeachtet der Frage nach 
der wirtschaftlichen rationalität dieser Politik stellt sich für die Kommunen 
aufgrund der ihnen vorgegebenen Beschränkungen die Aufgabe, anstelle der 
Neuausweisung von Bebauungsgebieten „auf der grünen Wiese“ für eine 
Wiedernutzung von Brachflächen („Brown Field Areas“) zu sorgen.

4.	 Mögliche	Einnahmensysteme	und	ihre	Bewertung

4.1  Übersicht über die wichtigsten Formen der Kommunalfinanzierung

Die grundsätzlichen Alternativen der Kommunalfinanzierung sind – wie bereits 
erwähnt wurde – Abgaben und Zuweisungen. Beide Formen von einnahmen 
können eine recht vielfältige institutionelle Ausgestaltung aufweisen. 

Hinsichtlich der Abgaben besteht die grundsätzliche Wahl zwischen Steuern 
sowie Gebühren und Beiträgen. Steuererträge sind allgemeine Deckungsmittel, 
während Gebühren und Beiträge jeweils zweckgebunden für die Finanzierung 
konkreter Aufgabenbereiche der Kommunen eingesetzt werden. Gebühren in 
der Form sog. Benutzungsgebühren können von allen Nutzern kommunaler ein-
richtungen erhoben werden, unabhängig von ihrem Wohnort (innerhalb oder 
außerhalb der Kommune, die die entsprechenden einrichtungen anbietet); ein 
bekanntes Beispiel hierfür ist die sog. City-Maut. Die Steuern in einer Kommune 
belasten demgegenüber die Bewohner anderer Kommunen zumeist nur, wenn 
es zu einer Überwälzung der Steuerlast kommt. Lokale Verbrauchsteuern wer-
den allerdings von allen Käufern der Produkte getragen, die mit diesen Steuern 
belastet sind, unabhängig von ihrem jeweiligen Wohnort. 
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Zuweisungen stellen keine direkte Beziehung zwischen der sie vereinnahmenden 
Kommune und privaten Wirtschaftssubjekten her, sondern werden von anderen 
Kommunen („horizontale Zuweisungen“) oder von den staatlichen einheiten 
(„vertikale Zuweisungen“) gezahlt. Horizontale Zuweisungen sind zumeist zweck-
gebunden, die vertikalen Zuweisungen können sowohl zweckgebunden sein als 
auch allgemeine Deckungsmittel – wie die Steuern – darstellen. 

Hinsichtlich der Abgabengegenstände, der Ausgestaltung der Abgabentarife 
sowie der Gestaltung der Zuweisungen gibt es zahlreiche Alternativen, die im 
Folgenden nur selektiv diskutiert werden können.

4.2  Steuern (Taxes)

Vor dem Hintergrund der im Abschnitt 2 vorgestellten Grundsätze stellen Steu-
ern auf jeden Fall ein notwendiges element kommunaler einnahmensysteme 
dar. eine ausschließliche Finanzierung über Gebühren und Beiträge bzw. über 
Zuweisungen kann nie allen Anforderungen genügen. Mit Hilfe geeigneter 
Steuern – die z. B. am einkommen oder an der Wertschöpfung anknüpfen – er-
halten die kommunalen entscheidungsträger automatisch eine „Belohnung“ in 
der Form höherer verfügbarer Mittel, soweit sie für eine günstige entwicklung 
der örtlichen Wirtschaft sorgen. 

um den Gesichtspunkten der Flexibilität sowie der Kostengerechtigkeit rech-
nung zu tragen, sollten die Kommunen nicht lediglich an den Steuererträgen 
beteiligt werden, sondern vielmehr auch die Höhe der Steuersätze zumindest 
mit bestimmen können. Zur Gewährleistung des Interessenausgleichs sollte die 
kommunale Besteuerung sowohl die privaten Haushalte als auch die privaten 
Firmen belasten. Darüber hinaus könnte auch die einbeziehung weiterer lokaler 
Stakeholder in die Besteuerung überlegt werden. um die oben angeführte Ten-
denz zur wissensbasierten Wirtschaft zu unterstützen, ist eine enge Koopera-
tion zwischen den örtlichen Wissenschaftseinrichtungen (z. B. universitäten) 
und den jeweiligen Kommunen vorteilhaft. Vielfach wird heute aber eine ge-
wisse Distanz der Kommunen zu den Wissenschaftseinrichtungen konstatiert.16 
Soweit die Wissenschaftseinrichtungen in die kommunale Besteuerung einbe-
zogen würden, könnten sich für beide Seiten die Anreize für eine Kooperation 
weiter verstärken.

16 Vgl. Peter Franz, Annette Illy, Martin T.W. rosenfeld, Wie werden Städte zu Zentren der 
Kreativität und Innovation? ein Bericht über das „Second Halle Forum on urban economic 
Growth“ am IWH, in: Wirtschaft im Wandel, 15. Jahrgang, Heft 6 /2009, S. 255 ff.
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eine solche einbeziehung von Wissenschaftseinrichtungen oder auch anderen 
öffentlichen einrichtungen in die Besteuerung durch die Kommunen kann z. B. 
mit Hilfe einer kommunalen Wertschöpfungsteuer erfolgen, die jede Form der 
lokalen Wertschöpfung belastet.17 Diese breite Bemessungsgrundlage ist zwar 
ein großer Vorteil der Wertschöpfungsteuer. Hierdurch kommt es allerdings auch 
zu einem breiten Widerstand gegen die einführung einer solchen Steuer, soweit 
sie erstmalig zur Diskussion steht.18

eine Steuerart, die aus der Sicht einer ganzen reihe von Anforderungen an kom-
munale einnahmen überzeugen kann, ist die Grundsteuer oder „Property Tax“.19 
Sie hat u. a. den Vorteil, auf einige der modernen Herausforderungen reagieren 
zu können. Wenn private Haushalte zunehmend mehr als einen Wohnort haben, 
werden sie über die Grundsteuer in mehreren Kommunen zur Mitfinanzierung 
kommunaler Aufgaben herangezogen. Die Grundsteuer wirkt zudem als eine 
Sollertragsteuer. Dies stärkt die Anreize, unbebaute Grundstücke in den Städ-
ten („Brown Fields“) wieder zu nutzen. Tendenziell wird damit auch das Ziel 
unterstützt, für eine kompakte Siedlungsform zu sorgen. ein Nachteil kann da-
rin gesehen werden, dass Mietern nicht immer der in ihren Wohnnebenkosten 
enthaltene Anteil an der Grundsteuer bewusst ist (Grundsatz der Fühlbarkeit). 
Soweit die Grundsteuer allerdings – anders als heute z. B. in Deutschland – an 
den aktuellen Marktpreisen der Grundstücke orientiert ist und die Steuersät-
ze relativ hoch sind, dürfte auch die Fühlbarkeit der Besteuerung hinreichend 
gewährleistet sein. Von Vorteil ist weiterhin, dass die Grundsteuer sowohl die 
privaten Haushalte als auch die privaten Firmen belastet.

eine allgemeine lokale Verbrauchsteuer hat den Vorteil, dass sie dem Gesichts-
punkt der wachsenden Mobilität insoweit rechnung trägt, als die Last dieser 
Steuer z. T. auch von den Pendlern zu tragen ist, die in einer Kommune „nur“ 
arbeiten oder „nur“ konsumieren. Als kommunale Alleinsteuer würde sie dem 
Ziel, für kompakte Siedlungsformen zu sorgen, nicht gerecht werden können. 
Für das Kalkül der kommunalen entscheidungsträger wäre es unbedeutend, ob 
der Wohnort der Steuerträger innerhalb ihrer Gebietsgrenzen oder weiter au-

17 Zum Vorschlag einer kommunalen Wertschöpfungsteuer vgl. Wissenschaftlicher Beirat 
beim Bundesministerium der Finanzen, Gutachten zur reform der Gemeindesteuern in der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1982.

18 Demgemäß scheiterten z. B. in Deutschland bislang alle Versuche, eine kommunale Wert-
schöpfungsteuer einzuführen.

19 Vgl. Martin T.W. rosenfeld, Steuern auf Grundbesitz – Kann die Besteuerungspraxis in Kanada 
ein Vorbild für andere Länder sein?, in: Stärkung der subnationalen Steuerautonomie und 
intragovernmentale Transfers, hrsg. von Helfried Bauer und Margit Schratzenstaller, Wien 
und Graz 2007, S. 105 ff.
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ßerhalb liegt. Weiterhin belastet die Verbrauchsteuer für sich genommen nur 
die privaten Haushalte. 

Mit Hilfe einer (separaten) lokalen Einkommensteuer kann insbesondere den 
Grundsätzen der Fühlbarkeit und des Interessenausgleichs in Bezug auf die 
privaten Haushalte rechnung getragen werden. Bei einer ausschließlichen Fi-
nanzierung der Kommunen über eine lokale einkommensteuer würden mobile 
Haushalte sowie die externen Nutzer kommunaler Leistungen nicht belastet 
werden; der Suburbanisierung (Abwanderung von Besserverdienenden aus den 
Kernstädten) und damit auch der sozialen Segregation würde Vorschub geleistet. 
Allerdings kann eine lokale einkommensteuer – je nachdem, wie sie im einzelfall 
ausgestaltet wird – auch das Interesse der kommunalen entscheidungsträger an 
wirtschaftlichen Leistungsträgern (private Haushalte mit hohem einkommen) 
stärken, was der lokalen Wirtschaftsentwicklung zu Gute kommen kann. ein 
negativer Aspekt kann – wiederum je nach Ausgestaltung der lokalen einkom-
mensteuer – eine zu hohe Konjunkturreagibilität sein.

4.3  Benutzungsgebühren (User Fees)

Benutzungsgebühren sind nur für solche öffentlichen Leistungen möglich, für 
die das Ausschlussprinzip anwendbar ist. Insoweit ist ihr einsatz begrenzt. Der 
technologische Wandel führt allerdings dazu, dass es zunehmend leichter wird, 
Personen oder Firmen von der Nutzung bestimmter Leistungen auszuschließen 
(Beispiel: Autobahn-Maut). Demgemäß ist durchaus zu erwarten, dass es in Zu-
kunft zu einer deutlichen Ausweitung von Benutzungsgebühren als Instrument 
der Beschaffung kommunaler einnahmen kommen kann.

Den modernen Tendenzen der zunehmenden Mobilität kann mit Gebühren gut 
rechnung getragen werden. Gebühren können zudem – z. B. in der Form von 
Straßenbenutzungsgebühren – aufgrund ihrer Lenkungseffekte komplemen-
tär zu anderen Instrumenten der kommunalen entwicklungspolitik eingesetzt 
werden. Soweit dem Gesichtspunkt der Kostengerechtigkeit kommunaler Abga-
ben rechnung getragen wird, können Gebühren auch zu einer – erwünschten 
– kompakteren Siedlungsstruktur beitragen. Z. B. bei der Wasserversorgung 
oder bei der Abwasserentsorgung sind die Kosten je einheit in dünn besiedelten 
Wohnvierteln deutlich höher als in kompakten Vierteln mit Geschossbebauung. 
Würden – entgegen einer heute weit verbreiteten Praxis – den privaten Haus-
halten die tatsächlichen Kosten in rechnung gestellt, so dürfte dies zu Verhal-
tensänderungen führen.
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Negative Aspekte von Gebühren sind darin zu sehen, dass sie die kommunalen 
entscheidungsträger dazu verleiten können, gegen den Grundsatz der Kosten-
deckung zweckgebundener Abgaben zu verstoßen. Sogenannte Quersubventi-
onierungen kommunaler Leistungsbereiche auf der Grundlage von „ergiebigen“ 
Gebührenhaushalten sind heute vielfach an der Tagesordnung. Hier müssten 
noch schärfere Sanktionen als derzeit eingeführt werden. „ergiebige“ Gebühren-
haushalte setzen den Kommunen auch einen – unerwünschten – Anreiz, keine 
Privatisierungen kommunaler Leistungen in Bereichen durchzuführen, in denen 
von solchen Maßnahmen erhebliche effizienzgewinne zu erwarten wären. 

4.4  Horizontale Zweckzuweisungen (Horizontal Earmarked Grants)

Mit Hilfe von zweckgebundenen Zuweisungen zwischen benachbarten Kommu-
nen kann dem Prinzip der Fiskalischen Äquivalenz rechnung getragen werden, 
soweit zentralörtliche einrichtungen einer Kommune auch von den Bewohnern 
im umland genutzt werden. Die entscheidungsträger in den zentralen Orten er-
halten dadurch einen Anreiz, in die entsprechenden einrichtungen zu investie-
ren und eine hinreichende Versorgung für die gesamte region sicher zu stellen. 
Soweit in den Nachbarkommunen eines zentralen Ortes zur Finanzierung der 
zweckgebundenen Transfers die Steuerbelastung erhöht wird, wird damit auch 
ein Anreiz gegen eine übermäßige (nur durch die Finanzierungsregelungen be-
wirkte) Suburbanisierung gesetzt. 

Das Problem hierbei ist allerdings die zumeist fehlende Bereitschaft der Nach-
barkommunen einer Kommune mit zentralörtlichen Leistungsangeboten, freiwil-
lig einen Beitrag zur Finanzierung dieser Angebote zu leisten. Folglich müssen 
entsprechende horizontale Zweckzuweisungen mit Hilfe von staatlichem Zwang 
institutionalisiert werden.20

4.5  Vertikale allgemeine Zuweisungen (Vertical General Grants)

Mit Hilfe von allgemeinen Finanzzuweisungen der staatlichen ebenen (in 
Deutschland: Bund und Länder) an die Kommunen kann insbesondere dem 
Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse rechnung getragen 
werden. es kann mit Hilfe finanzieller Transfers an jede Kommune sicher ge-
stellt werden, dass überall kommunale Leistungen angeboten werden, die ge-
wissen Mindeststandards genügen. Allerdings muss hier auch auf mögliche 

20 ein Beispiel hierfür ist die Finanzierung der Kultureinrichtungen in zentralen Orten des 
Freistaates Sachsen durch die jeweiligen umlandgemeinden auf der Grundlage des sog. 
Kulturraumgesetzes.
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Fehlentwicklungen hingewiesen werden. Wenn durch Zuweisungsprogramme 
jede Kommune einen finanziellen Handlungsspielraum erhält, kann dies die 
entscheidungsträger auf den staatlichen ebenen dazu verführen, immer neue 
Standards einzuführen – mit der Folge, dass dann wieder die Zuweisungen er-
höht werden müssen etc. 

Zuweisungen staatlicher Verbände an die Kommunen können auch dazu genutzt 
werden, um einem Problem des demographischen Wandels zu begegnen, das 
sich in zahlreichen schrumpfenden Städten und Gemeinden in der Form sog. 
Kostenremanenzen zeigt: Da die lokale Infrastruktur nicht ohne weiteres an die 
sinkende Zahl von Nutzern angepasst werden kann, kommt es zu steigenden 
Ausgaben je einwohner. Kommunen mit solchen Problemen können zusätzliche 
vertikale Zuweisungen erhalten. Allerdings können auch derartige Zuweisungen 
wiederum Fehlanreize bewirken. Die empfänger könnten gerade infolge dieser 
Zuweisungen dazu tendieren, ihre Infrastruktur erst mit noch größerer Zeitver-
zögerung an die veränderte Nachfrage anzupassen.

Grundsätzlich können allgemeine Finanzzuweisungen auch dazu eingesetzt 
werden, dass zumindest eine Annäherung an das Prinzip der Fiskalischen Äqui-
valenz erfolgt. Die staatlichen Zuweisungsgeber können bei der Vergabe ihrer 
Mittel an die Kommunen die von diesen angebotenen zentralörtlichen Leistungen 
berücksichtigen. Soweit dies allerdings in einer sehr pauschalen Form erfolgt, 
z. B. mit Hilfe einer sog. einwohnergewichtung21, werden allerdings weder den 
entscheidungsträgern in den zentralen Orten noch den Bewohnern in den um-
landgemeinden die eigentlich wünschenswerte Anreize gesetzt, wie sie sich bei 
horizontalen Zuweisungen ergeben können (vgl. oben, Abschnitt 4.4).

Zahlreichen Anforderungen an ein kommunales einnahmensystem kann allein 
mit Hilfe vertikaler Finanzzuweisungen auf keinen Fall entsprochen werden. es 
gibt z. B. keine Beweglichkeit, keinen Interessenausgleich, keine Fühlbarkeit. Zu-
dem ist zu erwarten, dass mit dem Anteil der Zuweisungen an den kommunalen 
einnahmen auch sowohl bei den lokalen entscheidungsträgern als auch bei den 
Wählerinnen und Wählern die „Fiskalillusionen“ zunehmen:22 Wenn der eindruck 
entsteht, die erforderlichen Finanzmittel stünden unabhängig von eigenen Bei-
trägen und Belastungen der lokalen Wirtschaftssubjekte zur Verfügung, steigt 

21 Vgl. hierzu z. B. Horst Zimmermann, Kommunalfinanzen – eine einführung in die finanzwis-
senschaftliche Analyse der kommunalen Finanzwirtschaft, Baden-Baden 1999, S. 247 f.

22 Zum Begriff der Fiskalillusion vgl. z. B. Werner W. Pommerehne und Friedrich Schneider, 
Fiscal Illusion, Political Institutions and Local Public Spending“, in: Kyklos, Vol.  31 (1978), 
S. 381-408. 
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die Begehrlichkeit, Finanzmittel in Anspruch zu nehmen, ohne rücksicht auf die 
tatsächlichen Nutzen und die (langfristig) mit ihnen verbundenen Kosten.

Soweit (wie in Deutschland) die Kommunen sog. Auftragsangelegenheiten wahr-
nehmen müssen, die ihnen von den staatlichen Verbänden übertragen worden 
sind, können allgemeine Finanzzuweisungen einen Weg zur Kompensation der 
Kommunen für die durch die erledigung staatlicher Auftragsangelegenheiten 
entstandenen Kosten sein. es wäre dann aber deutlich zu machen, dass eine 
Kommune einen bestimmten Geldbetrag in der Form allgemeiner staatlicher 
Zuweisungen erhält, der explizit zur Finanzierung der Auftragsangelegenheiten 
diesen soll.

4.6  Vertikale Zweckzuweisungen (Vertical Earmarked Grants)

Auch vertikale zweckgebundene Zuweisungen können zum einsatz kommen, um 
eine Annäherung an den Grundsatz der Fiskalischen Äquivalenz zu erreichen. 
Durch die Zweckbindung wird bei den Mittelempfängern eher als mit Hilfe von 
allgemeinen Zuweisungen der erwünschte Anreiz gesetzt, eine hinreichende Ver-
sorgung mit bestimmten Leistungen zu gewährleisten. Die eigentlich ebenfalls 
gewünschten Anreize bei den Bewohnern im umland zentraler Orte kommen 
aber auch mit Hilfe von Zweckzuweisungen nicht zustande. 

Für die Herstellung von interregional gleichwertigen Lebensverhältnissen kommt 
den Zweckzuweisungen – in der Theorie – gegenüber den allgemeinen Zuwei-
sungen der Vorteil zu, dass ökonomisch weniger entwickelte Kommunen z. B. 
mit Hilfe von Zuweisungen zugunsten ihrer wirtschaftsnahen Infrastruktur auf 
einen günstigeren Wachstumspfad gebracht werden können. Allerdings kön-
nen entsprechende Zweckzuweisungsprogramme dazu führen, auf der Seite der 
Kommunen eine Art von „Subventionsmentalität“ zu erzeugen. Dies kann so weit 
gehen, dass die Kommunen eigentlich dringend erforderliche Investitionen so 
lange unterlassen, bis sie in irgendein Zuweisungsprogramm hineinpassen.

Hinzu kommt, dass zweckgebundene Zuweisungen ein element jener „Politik-
verflechtung“ sind, die im Abschnitt 1 kritisch dargestellt worden ist. Durch 
Zweckzuweisungen für kommunale Leistungen kommt es zu einer nicht wün-
schenswerten Vermischung (und Verwischung) der Zuständigkeiten zwischen 
den ebenen im föderativen Staat. Vertikale Zweckzuweisungen sollten deshalb 
die Ausnahme bleiben. Soweit sich eine historisch gewachsene Verteilung der 
Zuständigkeiten zwischen Staat und Kommunen als nicht mehr zeitgemäß he-
rausstellen sollte, wäre es besser, die entsprechenden Zuständigkeiten vollstän-
dig der einen oder der anderen ebene zuzuordnen.



 21

5.	 Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es nicht möglich ist, alle relevanten 
Anforderungen an ein kommunales Finanzsystem mit Hilfe einer einzelnen Ka-
tegorie von einnahmen zu erreichen. Die Diskussion der verschiedenen einnah-
menkategorien dürfte deutlich gemacht haben, dass ohne hinreichende Kom-
petenzen der Kommunen im Bereich der Besteuerung zahlreiche ökonomische 
Anforderungen auf keinen Fall erreicht werden können. Demgegenüber kann 
mit Hilfe von Zweckzuweisungen staatlicher Verbände an die Kommunen nur 
wenigen Anforderungen rechnung getragen werden. Leider sieht die Praxis in 
zahlreichen Ländern heute anders aus. es ist – gerade in Anbetracht der in der 
einleitung erläuterten wachsenden Bedeutung der Kommunen für den Standort-
wettbewerb – deshalb damit zu rechnen, dass es in diesen Ländern längerfristig 
zu ökonomischen Nachteilen gegenüber andern Ländern kommt, in denen es 
eine günstigere Allokation der einnahmenpolitischen Kompetenzen gibt.

es stellt sich folglich abschließend die Frage, ob und wie es gelingen kann, in 
einem Land ohne ausgeprägte Besteuerungsrechte der Kommunen – wie in 
Deutschland – zu einem aus ökonomischer Sicht günstigeren System der Kom-
munalfinanzierung zu gelangen. Das Problem liegt insbesondere darin, dass eine 
Ausweitung der kommunalen Besteuerungsrechte entweder insgesamt zu einer 
steigenden Steuerbelastung der Volkswirtschaft führen würde – was sicherlich 
unerwünscht ist – oder eine Kompensation i. S. eines Abbaus der Lasten im 
Bereich anderer Steuern erforderlich machen würde. Damit wird es dann aber 
immer Gewinner und Verlierer geben müssen – die hieraus folgenden Vertei-
lungskämpfe zwischen diversen Interessengruppen könnten die gewünschte re-
form vollständig verhindern. eine Möglichkeit, die Verteilungskämpfe deutlich zu 
beschränken, könnte darin bestehen, auf das in den angelsächsischen Ländern 
verbreitete Instrument der „Tax Credits“ zurückzugreifen. Wenn ein Steuerzah-
ler an seine Kommune für eine (ggf. neueingeführte) kommunale Steuer einen 
bestimmten Betrag abführt, könnte dieser Betrag bei einer bereits bestehenden 
Steuer (z. B. bei einer Bundessteuer oder in Deutschland bei einer sog. Gemein-
schaftssteuer) von der Steuerschuld abgezogen werden. Die Gesamtbelastung 
der Steuerzahler bleibt dann unverändert. Verteilungskämpfe könnten dann auf 
die Auseinandersetzungen zwischen den ebenen im föderativen Staat (in Bezug 
auf die Verteilung der Steuererträge) begrenzt werden.
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